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Rechtliche Grundlage

Richtlinie 2007/2/EG
(European Directive)

• Rechtlicher Rahmen
• in nationales Recht umzusetzen (in RLP LGDIG)

Durchführungsbestimmung
(Implementing Rule)

• Rechtlich unmittelbar bindend (Verordnung/Entscheidung)
• Regelt WAS zu tun ist

Umsetzungsanleitung 
(Technical Guidance)

• Rechtlich nicht-bindend (Empfehlung/Hilfsmittel)
• Beschreibt WIE die Vorgaben zu erreichen sind
• Kann mit fortschreitender/neuer Technologie angepasst 
werden

Konkretisierung

Konkretisierung

Quelle: Kst. GDI-DE (geändert)
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Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen... (nach Wikipedia):
.. werden in der Politik begleitende Regelungen zu Gesetzen, 
Verordnungen und Erlässen bezeichnet.

Art. 288 
Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen 
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Art. 291
Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen 
Rechtsakte der Union, … können diese von der Europäischen Kommission 
erlassen werden.

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)



Folie 4  Thomas Marx  -   Zentrale Stelle für Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz22.05.2012

 

In der INSPIRE-Richtlinie sind 5 Durchführungsbestimmungen 
(Implementing Rules) vorgesehen, in:

  Kapitel II: Metadaten
  Metadaten sind Informationen über Geodaten und Geodatendienste
  Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1205/2008
  Diese Verordnung legt die Erfordernisse für die Erstellung und Pflege  
  von Metadaten über Geodatensätze, … für die Themen der Anhänge I 
  bis III der INSPIRE-Richtlinie fest. Wesentlich ist der Anhang Teil B  
  in dem die Metadatenelemente definiert weden.
  In Kraft seit 24.12.2008.

Durchführungsbestimmungen
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Durchführungsbestimmungen

Kapitel III: Interoperabilität von Geodatensätzen/-diensten

Definiert die Datenmodelle für die 34 INSPIRE-Themen.
Art. 1 der Durchführungsbestimmung (EG) Nr. 1089/2010
In dieser Verordnung sind die Erfordernisse für die technischen 
Modalitäten für die Interoperabilität und, wenn durchführbar, die 
Harmonisierung von Geodatensätzen und -diensten festgelegt.
für Themen Anhang I seit 28.12.2011 in Kraft,
für Themen Anhang II & III ist der Entwurf in Bearbeitung und 
tritt voraussichtlich Oktober 2013 in Kraft.
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Durchführungsbestimmungen

Kapitel IV: Netzdienste

Die Mitgliedsstaaten sollen für Geodatensätze und -dienste Netzdienste 
schaffen und betreiben. Nach Art. 11 der Richtlinie sind 5 Netzdienst- 
typen vorgesehen. Dies sind Such-, Darstellungs-, Download- und 
Transformationsdienste, sowie Dienste zum Abrufen von 
Geodatendiensten.
In der Durchführungsbestimmung sind technische Spezifikationen und 
Mindestleistungskriterien für die Dienste festgelegt.
Für Such- und Darstellungsdienste seit 08.11.2009 in Kraft,
für Download- und Transformationsdienste seit 23.11.2010 in Kraft.
Der Teil zu den Diensten zum Abruf von Geodatendiensten ist in  
Vorbereitung.
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Durchführungsbestimmungen

Kapitel V: Gemeinsame Nutzung von Daten (Data Sharing)

In der Durchführungsbestimmung werden die konkreten Anforderungen an 
Lizenzmodelle für die Bereitstellung von INSPIRE-Daten und -Diensten 
aus den Mitgliedsländern der EU an die Europäische Kommission 
festgeschrieben. (Quelle: Kst. GDI-DE)

In Kraft seit 19.04.2010.
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Entscheidung der Kommission

Kapitel VII: Schlussbestimmungen (Monitoring & Reporting)

Regelt die Überwachung der Schaffung und Nutzung von 
Geodateninfrastrukturen sowie die Berichterstattung über die 
Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie.
Seit 15.05.2010 werden die Ergebnisse des Monitorings (identifizierte 
Datensätze und -dienste) jährlich und alle 3 Jahre ein Bericht über die 
Umsetzung der Richtlinie an die Europäischen Kommission gemeldet.

In Kraft seit 05.06.2009.
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Handlungsempfelungen

Umsetzungsanleitung 
(Technical Guidance)

• Rechtlich nicht-bindend (Empfehlung/Hilfsmittel)
• Beschreibt WIE die Vorgaben zu erreichen sind
• Kann mit fortschreitender/neuer Technologie angepasst 
werden
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Umsetzungsanleitung 
(Technical Guidance)

• Rechtlich nicht-bindend (Empfehlung)
• Beschreibt WIE es zu erreichen ist
• in englisch

Technische Dokumente GDI-DE
(Architekturkonzept, Handlungsempfehlungen,

Steckbriefe,...)
• Rechtlich nicht bindend (Empfehlung)
• Beschreiben WIE es in der GDI-DE zu erreichen ist
• in deutsch

Konkretisierung

Quelle: Kst. GDI-DE (geändert)

Weitere Dokumente
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Weitere Hilfsdokumente

Ergänzende Dokumente auf nationale Ebene:

Das Architekturkonzept GDI-DE 
beschreibt Technologien, 
elementare Funktionen und die 
anzuwendenden Standards mit 
dem Ziel der Bereitstellung von 
interoperablen Geodaten und 
Geodatendiensten in der 
GDI-DE.
(Quelle: Architekturkonzept 
Version 2.0)
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Weitere Hilfsdokumente

Handlungsempfehlungen:
• für die Identifizierung INSPIRE    
 relevanter Geodaten
• für die Bereitstellung von INSPIRE 
 konformer Darstellungsdienste

• Steckbriefe zu INSPIRE-Themen 
 Annex I

• Vorläufige Steckbriefe und 
 Extrakte zu den INSPIRE-
 Themen Annex II und III



Folie 13  Thomas Marx  -   Zentrale Stelle für Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz22.05.2012

… Fragen?

Durchführungsbestimmungen und
Guidance Dokumente
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Identifizierung der
betroffenen Geodatensätze  

/-dienste
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Welche Daten sind betroffen?

Quelle: Kst. GDI-DE (geändert)

1. Kriterium: Themengebiet

2. Kriterium: Geltungsbereich (elektronische Form, …)

ja

nein

ja

nein

Geodatensatz/-dienst von INSPIRE betroffen!

Ist mein Geodatensatz/-dienst von INSPIRE betroffen?

LGDIG
Anlage 1 bis 3

LGDIG
§ 4
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Prüfung Themengebiet

Prüfung nach Themen der Anlage 1 bis 3 LGDIG

Anlage 1
 * Koordinatenreferenzsystem
 * Geographische Gittersysteme
 * Geographische Bezeichnungen
 * Verwaltungseinheiten
 * Adressen
 * Flurstücke / Grundstücke
 * Verkehrsnetze
 * Gewässernetze
 * Schutzgebiete

Anlage 2
 * Höhe
 * Bodenbedeckung
 * Orthofotographie
 * Geologie

Anlage 3
* Statistische Einheiten * Gebiete mit naturbedingten
* Gebäude   Risiken
* Boden * Atmosphärische Bedingungen
* Bodennutzung * Meterologisch-geographische
* Gesundheit und Sicherheit   Kennwerte
* Versorgungswirtschaft und * Ozeanografisch-geografische
  staatliche Dienste   Kennwerte
* Umweltüberwachung * Meeresregionen
* Landwirtschaftliche Anlagen * Biogeographische Regionen
  und Aquakulturen * Lebensräume und Biotope
* Verteilung der Bevölkerung- * Verteilung der Arten
  Demografie * Energiequellen
* Bewirtschaftungsbebiete / * Mineralische Bodenschätze
  Schutzgebiete / geregelte
  Gebiete und Berichterstattungs-
  einheiten 
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Prüfung nach § 4 LGDIG

Gesetz gilt für Geodaten und Geodatendienste, die:

● sich auf das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz beziehen,
  und
● in elektronischer Form vorliegen,
  und
● bei öffentlichen oder privaten Geodaten verarbeitenden
 Stelle vorhanden sind oder bereitgehalten werden, 

  und
● Gegenstände nach Anlage 1 bis 3 betreffen.

Prüfung Geltungsbereich
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§ 4 Absatz 3 LGDIG
Für Geodaten im Sinne des Absatz 1, die bei einer 
Geodaten verarbeitenden Stelle auf der untersten 
Verwaltungsebene vorhanden sind oder für diese bereitge-
halten werden, gilt dieses Gesetz nur, wenn deren 
Sammlung oder Verbreitung nach Bundes- oder 
Landesrecht vorgeschrieben ist.

Prüfung Geltungsbereich
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1. Kriterium: Themengebiet

3. Kriterium: Fachliche Übereinstimmung mit den 
Durchführungsbestimmungen

2. Kriterium: Geltungsbereich (elektronische Form, …)

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Geodatensatz/-dienst von INSPIRE betroffen!

Ist mein Geodatensatz/-dienst von INSPIRE betroffen?

Verordnung 
(EG) Nr. 1089/2010

Welche Daten sind betroffen?
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Weitere Informationsquellen

Verordnung (EG) 1089/2010 hinsichtlich der 
Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten

Guidance-Dokumente
(Datenspezifikationen zu den einzelnen 

INSPIRE-Datenthemen)

Steckbriefe und Extrakte zu den einzelnen
INSPIRE-Datenthemen

Informationsplattform der GDI-DE
● INSPIRE Fachnetzwerke
● Diskussionen zu den Datenspezifikationen
● Kommentierte Liste Monitoring
● FAQ
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Referenzdatensatz/Kopie

§ 4 IV LGDIG

Quelle: Wiki GDI-DE: identische Kopie oder neuer Geodatensatz

Sind neben einer Originalversion Kopien der gleichen Geodaten bei 
anderen öffentlichen oder privaten Geodaten verarbeitenden Stellen 
vorhanden oder werden sie für diese bereitgehalten, so gilt dieses 
Gesetz nur für die Originalversion.

http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/FAQ/Datenbereitstellung/Datenbereitstellung.html?lang=de#doc20836bodyText2
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Beispiel Bebauungsplan

Identifizierung am Beispiel Bebauungsplan
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Beispiel Bebauungsplan

Prüfung des Themengebiet

Geodatenthema
● Bodennutzung (Anlage 3 Nr. 4 LGDIG)

Definition Bodennutzung
Beschreibung von Gebieten anhand ihrer derzeitigen 
und geplanten künftigen Funktion oder ihres 
sozioökonomischen Zwecks wie z.B. Wohn-, Industrie- 
oder Gewerbegebiete, land- oder forstwirtschaftliche 
Flächen, Freizeitgebieten.
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Beispiel Bebauungsplan

Prüfung nach Geltungsbereich (§ 4 LGDIG)

Geodaten und Geodatendienste, die:

● sich auf das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz beziehen, 

● in elektronischer Form vorliegen,

● bei öffentlichen oder privaten Geodaten verarbeitenden 
 Stelle vorhanden sind oder bereitgehalten werden,

● Gegenstände nach Anlage 1 bis 3 betreffen.

ggf.



Folie 25  Thomas Marx  -   Zentrale Stelle für Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz22.05.2012

 

§1 III BauGB 
Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist.

§ 2 I BauGB 
Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung 
aufzustellen.

Beispiel Bebauungsplan

§ 4 Absatz 3 LGDIG
Für Geodaten im Sinne des Absatz 1, die bei einer Geodaten 
verarbeitenden Stelle auf der untersten Verwaltungsebene vorhanden 
sind oder für diese bereitgehalten werden, gilt dieses Gesetz nur, wenn 
deren Sammlung oder Verbreitung nach Bundes- oder Landesrecht 
vorgeschrieben ist.
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Beispiel Bebauungsplan

Weitere Informationsquellen zur Identifizierung



Folie 27  Thomas Marx  -   Zentrale Stelle für Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz22.05.2012

 

Beispiel Epidemiologie

Identifizierung am Beispiel 

Epidemiologie

Nach Wikipedia:
Die Epidemiologie (von griech. epi „auf, über“, demos „Volk“, logos 
„Lehre“, ursprünglich: „Seuchenkunde“) ist jene wissenschaftliche 
Disziplin, die sich mit den Ursachen und Folgen sowie der Verbreitung 
von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Populationen 
beschäftigt.
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Beispiel Epidemiologie

Prüfung des Themengebiet

Geodatenthema
● Gesundheit und Sicherheit

Definition
Geografische Verteilung verstärkt auftretender pathologischer 
Befunde (Allergien, Krebserkrankungen, Erkrankungen der 
Atemwege usw.), Informationen über Auswirkungen auf die 
Gesundheit (Biomarker, Rückgang der Fruchtbarkeit, Epidemien 
usw.) oder auf das Wohlbefinden (Ermüdung, Stress usw.) der 
Menschen in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Umweltqualität (Luftverschmutzung, Chemikalien, Abbau der 
Ozonschicht, Lärm usw.) oder in mittelbarem Zusammenhang mit 
der Umweltqualität (Nahrung, genetisch veränderte Organismen 
usw.).
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Beispiel Epidemiologie

Prüfung nach Geltungsbereich (§ 4 LGDIG)

Geodaten und Geodatendienste, die:

● sich auf das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz beziehen, 

● in elektronischer Form vorliegen,

● bei öffentlichen oder privaten Geodaten verarbeitenden 
 Stelle vorhanden sind oder bereitgehalten werden,

● Gegenstände nach Anlage 1 bis 3 betreffen.
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§ 1 I Nr. 7 Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGdG)
Der öffentliche Gesundheitsdienst … wirkt mit bei der epidemiologischen 
Erfassung und Bewertung von Krankheiten.
§ 2 I Nr. 3
Allgemeine Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind die 
Kreisverwaltungen als untere Gesundheitsbehörden; die Landkreise nehmen 
die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr.

Beispiel Epidemiologie 

§ 4 Absatz 3 LGDIG
Für Geodaten im Sinne des Absatz 1, die bei einer Geodaten 
verarbeitenden Stelle auf der untersten Verwaltungsebene vorhanden 
sind oder für diese bereitgehalten werden, gilt dieses Gesetz nur, wenn 
deren Sammlung oder Verbreitung nach Bundes- oder Landesrecht 
vorgeschrieben ist.
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Beispiel Epidemiologie 

Weitere Informationsquellen zur Identifizierung

 Wiki GDI-DE; inkl. Fachnetzwerk

 Vorläufiger Steckbrief
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Was ist zu tun?

Was ist zu tun, wenn ein Datensatz als INSPIRE-relevant 
identifiziert wurde?

● konformer Metadaten zu erfassen,
● die konformen Metadaten über einen INSPIRE-
 Suchdienst bereitzustellen,

● über Darstellungs- und Downloaddienste bereitzustellen,

Nach einem vorgegebenen Zeitplan sind entsprechend den INSPIRE-
Durchführungsbestimmungen für die Geodatensätze:

● im INSPIRE-Datenmodell bereitzustellen.
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… Fragen?

Identifizierung der
betroffenen Geodatensätze  

/-dienste
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Unterstützung durch die 
Zentrale Stelle

 GDI-RP
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§ 10 Abs. 3 Nr. 4 LGDIG

Aufgab des Lenkungsausschuss GDI-RP

● Beratung

● Unterstützung

der Geodaten verarbeitenden Stellen

Zentrale Stelle GDI-RP unterstützt LA GDI-RP

Unterstützung durch die Zentrale 
Stelle GDI-RP
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1. Beratung

● Konzeption der dezentralen Bereitstellung 

● bei der Umsetzung von Infrastrukturkomponenten unter
 Zuhilfenahme von Softwarekomponenten, die auch beim 
 GeoPortal.rlp verwendet werden

● bei Fragen zur Nutzung von Komponenten des GeoPortal.rlp

● Soweit möglich, Hilfestellung bei technischen Problemen

Unterstützung durch die Zentrale 
Stelle GDI-RP
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● bei Fragen zur Umsetzung der Anforderungen der 
 INSPIRE Richtlinie sowie des LGDIG

● Informationsveranstaltungen

● Vermittlung von Kontakten 

Unterstützung durch die Zentrale 
Stelle GDI-RP
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2. Unterstützung

● Bereitstellung zentraler Komponenten innerhalb des GeoPortal.rlp

✔ Bereitstellung von Komponenten zur Metadatenableitung und 
 -erfassung

✔ Vergabe von Administrationsbereichen und -rechten für Stellen, 
 die ihre Webdienste im GeoPortal.rlp registrieren wollen

✔ Zentrale Authentisierung und Autorisierungskomponenten

● Bereitstellung von Komponenten zur Erstellung von eignen 
 Fachanwendungen innerhalb des GeoPortal.rlp

Unterstützung durch die Zentrale 
Stelle GDI-RP
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● Weitergabe von Metadaten an den Geodatenkatalog-DE als 
 zentralen Suchdienst der GDI-DE im Rahmen der INSPIRE-
 Umsetzung 

● Abstimmung und Pflege von Standards für die Bereitstellung von 
 Geodaten innerhalb der GDI-RP (Bsp.: Leitfaden Bauleitplanung)

● Länderübergreifende Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung 
 und Verbreitung des GeoPortal.rlp (Saarland/Brandenburg)

Unterstützung durch die Zentrale 
Stelle GDI-RP
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Unterstützung durch die Zentrale 
Stelle GDI-RP

… Fragen?
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